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Gemäß Artikel 4 Abs. 3 KommRRefG, in Verbindung
mit §§ 76, 77, 78 und 83 der Gemeindeordnung des
Landes Brandenburg vom 10. Oktober 2001 in der der-
zeit gültigen Fassung, beschließt die Gemeindever-
tretung der Gemeinde Kolkwitz in Ihrer heutigen Sit-
zung wie folgt:

1. Der Haushaltsplan der Gemeinde Kolkwitz für
das Haushaltsjahr 2010 mit allen Anlagen wird
in der vorliegenden Fassung beschlossen.

2. Das Investitionsprogramm mit dem dazugehö-
renden Finanzplan wird in der vorliegenden Fas-
sung beschlossen.

3. Die Haushaltssatzung der Gemeinde Kolkwitz für
das Haushaltsjahr 2010 wird in der vorliegenden
Fassung beschlossen.

4. Die Haushaltssatzung ist der Kommunalaufsicht
vorzulegen. 
Jedermann wird während der Sprechzeiten Ein-
sicht in die Haushaltssatzung gewährt.

5. Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt der
Gemeinde Kolkwitz.

Kolkwitz, den 23.03.2010
Hans-Georg Zubiks
Vorsitzender der Gemeindevertretung   

Beschluss Nr. 09 /2010
der Gemeindevertretung der Gemeinde Kolkwitz vom 23.03.2010

zur
Haushaltssatzung der Gemeinde Kolkwitz für das Haushaltsjahr 2010

einschließlich des Investitionsprogramms

Auf der Grundlage der §§ 2 und 28 der Kommunal-
verfassung für das Land Brandenburg (BbgKVerf) in
der Fassung Kommunalrechtsreformgesetz (KommR-
RefG) vom 18. Dezember 2007 (GVBL. I S.286) (Ar-
tikel 1 KommRRefG) beschließt die Gemeindevertre-
tung Kolkwitz in Ihrer Sitzung am 23.03.2010 wie
folgt:

1. Der Entwurf mit dem Planstand März 2010 wird
in der vorliegenden Form gebilligt:

2. Der Entwurf ist nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch
(BauGB) öffentlich auszulegen und die berühr-
ten Träger öffentlicher Belange sind zu beteili-
gen.

Die Auslegung erfolgt vom 05.05.2010 bis ein-
schließlich 07.06.2010 während der Dienststunden

in der Bauverwaltung der Gemeindeverwaltung Kolk-
witz in der Berliner Straße 19 in 03099 Kolkwitz

Montag, Mittwoch 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Dienstag 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Donnerstag 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Freitag 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Jedermann ist für die Zeit der Auslegung Gelegen-
heit gegeben, Bedenken und Anregungen schriftlich
oder während der Dienststunden zur Niederschrift
vorzubringen.

Zubiks
Vorsitzender der Gemeindevertretung 

Beschluss Nr. 10 /2010
der Gemeindevertretung Kolkwitz vom 23.03.2010

Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kolkwitz zur Ausweisung 
von Flächen für die Errichtung von Windenergieanlagen für den Bereich 

des Bebauungsplanes „Windpark Eichow“
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Gemäß Artikel 4 Abs. 3 des Kommunalrechtsreformgesetzes (KommR-
RefG) wird aufgrund des § 76 der Gemeindeordnung (GO) nach Beschluss
der Gemeindevertretung vom 23.03.2010 folgende  Haushaltssatzung
erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

1. im Verwaltungshaushalt
- in der Einnahme auf 10.633.900  Euro 

- in der Ausgabe auf 10.633.900  Euro 

2. im Vermögenshaushalt
- in der Einnahme auf 5.179.500 €
- in der Ausgabe auf 5.179.500 €

festgesetzt.

§  2
Es werden festgesetzt:                                           

1.  Kredite werden nicht festgesetzt.

2.  Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

3.  der Höchstbetrag der 
Kassenkredite auf  500.000 Euro 

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuer werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebe (Grundsteuer A) 300 v.H.
b) für die Grundstücke 

(Grundsteuer B) 330 v.H.

2. Gewebesteuer 350 v.H.

§  4

In Abgrenzung der Begriffe „erheblich und geringfügig“ im Sinne des
§ 79 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung gelten:
1. Ein erheblicher Umfang im Sinne des § 79 Abs.2 Ziff. 2 GO ist ge-

geben, wenn Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in Höhe von
100.000 Euro geleistet werden müssen.

2. Baumaßnahmen sind als geringfügig und unabweisbare Instand-
setzung an Bauten als nicht erheblich im Sinne des § 79 Abs. 3 in
Verbindung mit § 79 Abs. 2 GO zu betrachten, wenn die Gesamt-
kosten der Maßnahme den Betrag von 100.000 Euro nicht über-
schreiten.

§  5

Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Ausgaben
entscheiden gemäß § 81 Abs. 1 GO in Verbindung  mit der Gemein-
dehaushaltsverordnung und den Verwaltungsvorschriften des Landes
Brandenburg der Bürgermeister und der Kämmerer gemeinsam, wenn
a)  die Mehrausgabe bei einzelnen Ausgabeansätzen nicht mehr als

50.000 Euro ausmacht.
b)  die Mehrausgabe auf innere Verrechnungen zurückzuführen ist

und
c)  die Mehrausgabe zur Verwendung zweckbestimmter Einnahmen

erforderlich ist.

Bei Bereitstellung von zweck- bzw. objektgebundenen Fördermitteln
ist die Verwaltung der Gemeinde Kolkwitz berechtigt, über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben in gleicher Höhe bzw. wenn der Eigenmit-
telanteil bereits veranschlagt ist, in Höhe des Gesamtumfanges zu lei-
sten.
Für darüber hinausgehende Haushaltsüberschreitungen ist ein vorhe-
riger Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich.

Kolkwitz, den 23.03.2010

Fritz Handrow
Bürgermeister

Die Bundesnetzagentur gibt bekannt, dass die Deutsche Telekom AG,
Sitz Bonn, die Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) für unterirdische
Telekommunikationsanlagen (Erdkabel) in der Gemeinde Kolkwitz be-
antragt hat. 

Betroffen sind folgende Flurstücke (FSt.): 

Gemarkung Kolkwitz, Flur 3, FSt. 28, 30/1 und 629.

Betroffene können innerhalb von vier Wochen vom Tag dieser Be-
kanntmachung an die Antragsunterlagen unter dem Aktenzeichen Berl1-
2 B 120/09 bei der Bundesnetzagentur, Außenstelle Berlin, Seidelstra-
ße 49, 13405 Berlin einsehen und schriftlich bzw. zur Niederschrift
Widerspruch einlegen. Die Vereinbarung eines Termins oder ggf. ei-
nes anderen Ortes für die Einsichtnahme ist unter der Telefonnummer
(0 30) 43 74-15 70, Frau Kulb, möglich. Hinweis: Ein Widerspruch
kann nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstückes besteht, da gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 11 GBBerG bereits per Gesetz eine beschränkte persönliche Dienst-
barkeit für am 03.10.1990 bestehende TK-Anlagen der früheren Deut-
schen Post entstanden ist. 

Berlin, 13.04.2010
Bundesnetzagentur

Öffentliche Bekanntmachung
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Haushaltssatzung
der Gemeinde Kolkwitz für das 

Haushaltsjahr 2010


